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Antrag auf Beurlaubung von Schüler:innen 
Gemäß §43 Abs. 4 Schulgesetz (SchulG) NRW zur Vorlage bei der Schule 
 
Name, Vorname der Schülerin / des Schülers  Geburtsdatum 

Anschrift Telefonnummer 

Klasse/Stufe Klassenlehrer:in/Stufenleitung 

 
Zeitraum, für den die Beurlaubung beantragt wird*Hinweise siehe Rückseite: 

 

Am:  ab: Uhr  oder Vom: bis zum:  

 
Es liegt folgender wichtiger Grund für eine Beurlaubung vor (ggf. Bescheinigung beifügen): 

  

  

  

  

 
Klassenarbeiten / Klausuren / Prüfungen sind betroffen: 

 Nein  Ja Fach:  

 
Mir ist bekannt, dass der versäumte Unterrichtsstoff nachgeholt werden muss. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass aus dem versäumten Unterricht keine Rechte abzuleiten sind. Von den Hinweisen auf der 
Rückseite habe ich Kenntnis genommen. 
 

 war im laufenden Schuljahr bisher Unterrichtstage beurlaubt. 
 

      
Datum  Unterschrift Schüler:in  Unterschrift einer/eines Ehrziehungsberechtigten 
 
Stellungnahme Klassenlehrer:in/Stufenleitung: 
Die Beurlaubung wird                                            befürwortet 

                        nicht befürwortet 

Bei Nichtbefürwortung Angabe der Gründe: 

  

  

    
Datum Unterschrift Klassenlehrer:in/Stufenleitung 

 

Entscheidung der Schulleitung: Der Antrag auf Beurlaubung wird  
 genehmigt. 
 genehmigt unter Beschränkung:  
 abgelehnt. Gründe:  
 
    
Datum  Unterschrift Schulleitung 
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Hinweise zum Antrag auf Beurlaubung von Schüler:innen 

Beurlaubung und Befreiung vom Unterricht  
Kann eine Schülerin oder ein Schüler die Schule aus einem vorhersehbaren Grund nicht besuchen, muss 
dies durch eine Beurlaubung vorher (in der Regel mindestens eine Woche) beantragt werden (s. Vorder-
seite).  
Dabei gelten folgende Verfahrensweisen:  
Bei der Klassenleitung/Stufenleitung des betreffenden Kindes wird eine Beurlaubung beantragt. Die Ge-
nehmigung erfolgt durch die Schulleitung. Unmittelbar vor oder im Anschluss an Ferien ist eine Beurlau-
bung nur in begründeten Ausnahmefällen möglich.  
Die Schüler:innen sind bei Beurlaubungen verpflichtet, den versäumten Unterrichtsstoff eigenverant-
wortlich nachzuholen.  

Erläuterungen:  

Nach § 43 Schulgesetz NRW besteht für jede Schülerin und jeden Schüler u.a. die Verpflichtung zur 
Teilnahme am Unterricht und an sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen. Die Schülerin bzw. der 
Schüler kann von der Teilnahme am Unterricht nur gemäß §43 Abs. 3 SchulG beurlaubt oder vom Un-
terricht in einzelnen Fächern oder von einzelnen Schulveranstaltungen befreit werden.  
Eine Beurlaubung vom Schulbesuch kann nur aus wichtigen Gründen auf Antrag erfolgen und wenn 
nachgewiesen wird, dass die Beurlaubung nicht den Zweck hat, die Schulferien zu verlängern. (BASS 
12-52 Nr.21)  

Wichtige Gründe können u.a. sein:  
1. Persönliche Anlässe (z. B. Hochzeit, Jubiläum, schwere Erkrankung und Todesfall innerhalb der Fami-

lie). Die Dauer der Beurlaubung richtet sich nach den Gegebenheiten des Einzelfalles.  
2. Veranstaltungen mit besonderer Bedeutung für die Schüler:innen (religiöse Veranstaltungen; Fortbil-

dungsveranstaltungen wie z. B. Seminare/Praktika zur Vorbereitung auf den Übertritt in das Arbeits-
leben; politische Veranstaltungen wie z. B. Bildungsarbeit der Parteien oder ihnen nahestehender 
Organisationen; kulturelle Veranstaltungen wie z. B. aktive Teilnahme an künstlerischen und wissen-
schaftlichen Wettbewerben, Mitwirkung an Aufführungen eines Chores, Orchesters; Sportveranstal-
tungen wie z. B. aktive Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen, Trainingslagern, Sportfesten; inter-
nationale Veranstaltungen, die die der Begegnung Jugendlicher dienen; für ausländische Schüler:in-
nen Veranstaltungen aus Anlass nationaler Feiertage)  

3. Erholungsmaßnahmen (z. B. Kuraufenthalte) 
4. Vorübergehende unumgängliche Schließung des Haushalts wegen besonderer persönlicher oder wirt-

schaftlicher Verhältnisse der Eltern 
5. Religiöse Feiertage: Für die Beurlaubung wegen religiöser Feiertage ist Voraussetzung, dass sich das 

Gebot der Feiertagsheiligung als verbindliche Glaubensüberzeugung einer bestimmten Religionsge-
meinschaft (z. B. die Sabbatheiligung für Juden und Sieben-Tage-Adventisten, Ramadan, Bayram- 
und Opferfest des Islam) und die Zugehörigkeit der Schülerin oder des Schülers zu dieser Religions-
gemeinschaft feststellen lassen. 

6. Veranstaltungen von Schülervertretungen 
 
 
Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist auf Verlangen eine geeignete Bescheinigung vorzulegen (z. B. 
vom Arbeitgeber, von der Krankenkasse, vom Jugendamt, von der Ausländerbehörde).  
 
Nach § 41 Abs. 1 SchulG haben die Erziehungsberechtigten dafür Sorge zu tragen, dass die/der Schul-
pflichtige am Unterricht und an den sonstigen Veranstaltungen der Schule regelmäßig und pünktlich 
teilnimmt.  

Nach § 126 SchulG handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Erziehungsberechtigter 
nicht dieser Verpflichtung nachkommt. Diese Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet 
werden.  
 


